
 

 
Umsetzung des Hygieneplans Corona 9.1  
in der Grundschule Auf der Au 
Aktualisierung: September 2022 
 
 
 
Das Schulgebäude 
 
Die Schule setzt den Hygieneplan 9.0 und die Coronavirus-Schutzverordnung vom 28.09.2022 
folgendermaßen um:  
➢ Medizinische Masken sind für Lehrkräfte vorhanden, in Ausnahmefällen auch für Kinder. 
➢ Desinfektionsmittel für Hände und Flächen steht für jede Klasse und für die Verwaltung zur 

Verfügung. 
➢ Seife und Papierhandtücher sind in den Klassenräumen ausreichend vorhanden. 
➢ Im Bereich des Haupteingangs (vor den Toilettenräumen), der Verwaltung und vor der Mensa/ 

Schulküche sind Desinfektionsspender installiert. 
➢ Selbsttests stehen für zu Hause zur Verfügung. 
➢ Hinweisschilder als Erinnerung Abstand zu halten, sind angebracht. 
➢ In jedem Klassenraum sind CO2-Ampeln angebracht, die den CO2-Gehalt im Klassenraum 

messen, sodass kontinuierlich eine gute Raumluft gewähreistet wird. Ca. alle 20 Minuten wird 
eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über die Dauer von  

3 – 5 Minuten vorgenommen. 
➢ In jeder Klasse befindet sich ein Luftreinigungsgerät. 

 

 
 
 

 
Mund- und Nasenschutz 
 
➢ Ein medizinischer Mund- und Nasenschutz ohne Ausatemventil ist nur noch im Bus 

verpflichtend zu tragen. 
➢ Das Tragen von Masken im Unterricht erfolgt auf freiwilliger Basis. 

 
Schülertests  
 
➢ Im Zusammenhang mit der Verhinderung zur Eindämmung der Verbreitung von Covid-

19 und zum Zweck der Feststellung akuter Infektionen werden Schülerinnen und 
Schülern, Antigen-Tests zur Eigenanwendung angeboten.  

 
Lehrertests und Tests für sonstiges schulisches Personals 
 
➢ Es besteht die Möglichkeit sich freiwillig regelmäßig zu testen. Schulisches Testmaterial 

wird hierfür zur Verfügung gestellt.  
 
 
Auftreten eines positiven Ergebnisses auf SARS-CoV-2 
 
➢ Wird ein Kind per Schnelltest positiv auf SARS-CoV-2 getestet, sollen die 

Erziehungsberechtigten es der Schule melden. 
➢ Sobald der PCR-Test eine Infektion mit SARS-CoV-2 bestätigt, wird diese auch an das 

Schulamt (anonym), sowie Gesundheitsamt (namentlich) gemeldet.  
 
Toilettenregelung 
 
➢ Die Toilettenregeln gemäß der Schulordnung sind zu beachten.  
➢ Nach dem Toilettengang werden die Hände gründlich mit Wasser und Seife 

gewaschen. 
 
 



Husten- und Niesregeln 
 
➢ Husten/ Niesen soll nur in die Armbeuge erfolgen.  
➢ Das gründliche Händewaschen erfolgt nach den bekannten Händewaschregeln. 

 
 
Schulische Veranstaltungen 
 
➢ Die Durchführung von schulischen Veranstaltungen ist abhängig von den aktuellen 

Regelungen der Coronavirus-Schutzverordnung. Aus diesem Grund ist vor einer 
Durchführung immer die aktuelle Situation zu prüfen und kann nicht allgemein 
festgelegt werden. 

 
Risikogruppen und kranke Schulkinder 
 

• Übliche Krankmeldungen erfolgen per Mail (krankmeldung@gs-aufderau.de) 
spätestens 7:40 Uhr.  
 
 
 

Idstein, 01.10.2022 
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